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Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg beschließt rückwir-
kend gemäß §§ 3 und 4 des Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und 
Handelskammern (IHKG) vom 18. Dezember 1956 (BGBl. I S. 920), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 25. Mai 2020 (BGBl. I S.1067), und der Beitragsordnung vom 04. 
Dezember 2007, zuletzt geändert durch Beschluss der Vollversammlung vom 06. Dezember 
2017, die folgende Wirtschaftssatzung für das Geschäftsjahr 2019 (01. Januar 2019 bis 31. 
Dezember 2019) mit unveränderten Beitragssätzen: 

 
 

A. Wirtschaftsplan (nachrichtlich) 1  
 

Der Wirtschaftsplan wird  
 

I. in der Plan-GuV 
mit der Summe der Erträge in Höhe von    13.832.950 Euro 

mit der Summe der Aufwendungen in Höhe von   16.221.450 Euro 
 

mit einer geplanten Vortagsänderung in Höhe von       541.869 Euro 
 

mit dem Saldo der Rücklagenveränderung in Höhe von   - 1.846.631 Euro 
 

II. im Finanzplan 
mit der Summe der Investitionseinzahlungen in Höhe von  2.100.300 Euro 

mit der Summe der Investitionsauszahlungen in Höhe von  339.500 Euro 

 festgestellt. 

 
B. Beitrag 

 
Durch die Auflösung / Reduzierung nicht mehr benötigter zweckgebundener Rücklagen im We-
sentlichen zur Finanzierung für den Erwerb einer Immobilie in Marburg und Reduzierung des 
Pensionszinsrisikos soll für das Beitragsjahr 2019 eine Beitragsrückgewähr nach Maßgabe 
der folgenden Bestimmungen erfolgen: 2 

 
I. 

 
Die Beiträge zur IHK Kassel-Marburg werden festgesetzt als  
 

- Grundbeiträge  
- Umlagen. 

 

                                                 
1  Es ist rechtlich und tatsächlich unmöglich, den Wirtschaftsplan eines abgeschlossenen Wirtschaftsjahres 
nachträglich zu ändern. 
 
2  Die Entscheidung über die Beitragsrückgewähr ist bereits mit Beschluss der Vollversammlung vom 05. 
Dezember 2019 erfolgt und wird durch die vorliegende Feststellung der Wirtschaftssatzung bestätigt.  

Wirtschaftssatzung 
der Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg 

für das Geschäftsjahr 2019 



 
 
Neue Feststellung der Wirtschaftssatzung 2019 (reine Bestätigung) 
 

2  

 
 

Hierbei wird als Bemessungsgrundlage für Grundbeiträge und Umlagen der Gewerbeertrag 
nach dem Gewerbesteuergesetz herangezogen, wenn für das Bemessungsjahr ein Gewerbe- 
steuermessbetrag festgesetzt worden ist, andernfalls der nach dem Einkommensteuer- oder 
Körperschaftsteuergesetz ermittelte Gewinn aus Gewerbebetrieb. 

 
II. 

 
1. Natürliche Personen und Personengesellschaften, die nicht in das Handelsregister ein- 

getragen sind, und eingetragene Vereine, wenn nach Art oder Umfang ein in kaufmän- 
nischer Weise eingerichteter Geschäftsbetrieb nicht erforderlich ist, sind vom Beitrag 
befreit, soweit ihr Gewerbeertrag nach dem Gewerbesteuergesetz oder, soweit für das 
Bemessungsjahr ein Gewerbesteuermessbetrag nicht festgesetzt wird, ihr nach dem 
Einkommensteuergesetz ermittelter Gewinn aus Gewerbebetrieb 5.200 Euro nicht 
übersteigt. 

 
Nicht im Handelsregister eingetragene natürliche Personen, die in den letzten fünf Wirt- 
schaftsjahren vor ihrer Betriebseröffnung weder Einkünfte aus Land- und Forstwirt- 
schaft, Gewerbebetrieb oder selbstständiger Arbeit erzielt haben noch an einer Kapi- 
talgesellschaft mittelbar oder unmittelbar zu mehr als einem Zehntel beteiligt waren, 
sind für das Geschäftsjahr der IHK, in dem die Betriebseröffnung erfolgt, und für das 
darauf folgende Jahr von Grundbeitrag und Umlage sowie für das dritte und vierte Jahr 
von der Umlage befreit, wenn ihr Gewerbeertrag oder Gewinn aus Gewerbebetrieb 
25.000,00 Euro nicht übersteigt. 

 
2. Als Grundbeiträge sind zu erheben 

 
2.1 von Gewerbetreibenden ohne Handelsregistereintragung und deren Gewerbebetrieb 

nach Art und Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb 
nicht erfordert, mit einem Gewerbeertrag/Gewinn aus Gewerbebetrieb bis 26.000,00 
Euro soweit nicht die Befreiung nach Ziffer 1. eingreift 

50 Euro 
abzüglich einer einmaligen Ermäßigung in Höhe von 10,00 Euro 

= 40 Euro 
 

2.2 von Gewerbetreibenden ohne Handelsregistereintragung und deren Gewerbebetrieb 
nach Art und Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb 
nicht erfordert, mit einem Gewerbeertrag/Gewinn aus Gewerbebetrieb über 26.000,00 
Euro 

60 Euro 
abzüglich einer einmaligen Ermäßigung in Höhe von 12,00 Euro 

= 48 Euro 
 
 

2.3 von Gewerbetreibenden mit Handelsregistereintragung oder deren Gewerbebetrieb 
nach Art und Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb 
erfordert, mit einem Gewerbeertrag/Gewinn aus Gewerbebetrieb bis 36.000,00 Euro 
oder mit einem Verlust 
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180 Euro 
abzüglich einer einmaligen Ermäßigung in Höhe von 35,00 Euro 

= 145 Euro 
 
 

2.4 von Gewerbetreibenden mit Handelsregistereintragung oder deren Gewerbebetrieb 
nach Art und Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb 
erfordert, mit einem Gewerbeertrag/Gewinn aus Gewerbebetrieb über 36.000,00 Euro 

 
380 Euro 

abzüglich einer einmaligen Ermäßigung in Höhe von 73,00 Euro 
= 307 Euro 

 
 

Für Gewerbetreibende mit Handelsregistereintragung oder deren Gewerbebetrieb nach Art 
und Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, mit ei- 
nem Verlust, wird auf Antrag der zu veranlagende Grundbeitrag auf 

100 Euro 
abzüglich einer einmaligen Ermäßigung in Höhe von 19,00 Euro 

= 81 Euro 
 

ermäßigt. 
 

Für Kapitalgesellschaften, die nach Ziffer 2.3 oder 2.4 zum Grundbeitrag veranlagt werden und 
deren gewerbliche Tätigkeit sich in der Komplementärfunktion einer ebenfalls der IHK Kassel- 
Marburg zugehörigen Kommanditgesellschaft erschöpft, wird auf Antrag der zu veranlagende 
Grundbeitrag um 50 % ermäßigt. 

 
 

III. 
 

Als Umlagen sind zu erheben 0,19 % des Gewerbeertrages bzw. Gewinns aus Gewerbebe- 
trieb. Abzüglich der Ermäßigung beträgt die Umlage 0,155 % des Gewerbeertrages bzw. Ge-
winns aus Gewerbebetrieb. Bei natürlichen Personen und Personengesellschaften ist die Be-
messungsgrundlage einmal um einen Freibetrag von 15.340,00 Euro zu kürzen. 

 
IV. 

 
IHK-Zugehörige mit über 256.000.000,00 Euro Umsatz, über 1.000 Arbeitnehmern und ab 
512.000.000,00 Euro Bilanzsumme, wobei eines dieser Kriterien erfüllt sein muss, zahlen ei- 
nen Beitrag von 13.000,00 Euro 

abzüglich einer einmaligen Ermäßigung in Höhe von 2.470 Euro 
= 10.530,00 Euro, 

 
wenn der nach Ziffer II.2 und III. ermittelte IHK-Beitrag 10.530,00 Euro nicht überschreitet. 

 
Für IHK-Zugehörige mit Sitz im Bezirk der IHK Kassel-Marburg und Betriebsstätten außerhalb 
desselben oder für IHK-Zugehörige mit Betriebsstätten im Bezirk der IHK Kassel-Marburg und 
Sitz außerhalb desselben werden die Kriterien nach Ziffer IV. ermittelt unter Zugrundelegung 
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der Daten des Gesamtunternehmens unter Anwendung des Zerlegungsmaßstabs nach § 29 GewStG. 
 
 

V. 
 

Bemessungsjahr für Grundbeitrag und Umlage ist das Jahr 2019. 
 
 

VI. 
 

Soweit ein Gewerbeertrag bzw. Gewinn aus Gewerbebetrieb des Bemessungsjahres nicht bekannt ist, 
wird eine Vorauszahlung des Grundbeitrages und der Umlage auf der Grundlage des letzten der IHK 
vorliegenden Gewerbeertrages bzw. Gewinns aus Gewerbebetrieb erhoben. Die Bemessungsgrund-
lage kann nach pflichtgemäßem Ermessen geschätzt werden. 

 
Soweit ein Gewerbetreibender ohne Handelsregistereintragung, dessen Gewerbebetrieb nach Art und 
Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb nicht erfordert, die Anfrage 
der IHK nach der Höhe des Gewerbeertrages bzw. Gewinns aus Gewerbebetrieb nicht beantwortet 
hat, wird eine Veranlagung nur des Grundbeitrags gemäß Ziffer II 2.1 durchgeführt. 

 
Kassel, 16. September 2020 

 
Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg 

 
 

 
 

gez. Jörg Ludwig Jordan gez. Sybille von Obernitz 
Präsident Hauptgeschäftsführerin 

 
 

Die vorstehende Wirtschaftssatzung wird hiermit ausgefertigt und in der „Wirtschaft Nordhessen“,  
Heft 10/2020, veröffentlicht. 

 
Kassel, 16. September 2020 

 
Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg 

 
 
 

 
gez. Jörg Ludwig Jordan gez. Sybille von Obernitz 
Präsident Hauptgeschäftsführerin  
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